
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/5/21 1Ob59/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1975

Norm

ZPO §204 F2

Rechtssatz

Einer Einwendung der verglichenen Rechtssache bedarf es nur dann, wenn der vergleichsweise bereinigte Anspruch in

einer neuerlichen Klage geltend gemacht wird (vgl SZ 4/27), Holzhammer, aaO 225 f und Ehrenzweig, System,

Allgemeiner Teil, 359).

Entscheidungstexte

1 Ob 59/75

Entscheidungstext OGH 21.05.1975 1 Ob 59/75

European Case Law Identifier (ECLI)
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